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Ein kalter, trüber Sams-
tag im November.
Mitarbeiter des Büros

für Kriminaltechnik im
Bundeskriminalamt werden
vom Landeskriminalamt
Niederösterreich ersucht,
die technischen Ursachen
eines Wohnungsbrands zu
ermitteln, der sich in der
Nacht in Mödling ereignet
hat. Bei dem Brand gab es
einen Toten. 

Dokumentation des
Brandorts. Es handelt sich
um eine Wohnung, beste-
hend aus Vorraum, Bad,
Küche WC, Wohnschlaf-
zimmer im zweiten Stock
eines dreigeschossigen
Wohnhauses im dicht ver-
bauten Ortsgebiet von
Mödling. Die Eingangstür
mit außenseitigem Knauf
war zur Zeit des Brandge-
schehens geschlossen, der
Schlüssel steckte innen.
Einbruchsspuren oder Spu-
ren von Gewalteinwirkung
sind nicht festzustellen; ein
Zutritt in die Wohnung für
Unbefugte zur Zeit des
Brandgeschehens war of-
fenbar nicht möglich. 

Zuerst gilt das Augenmerk der Kri-
minaltechniker möglichen Veränderun-
gen, die bei Brandbekämpfungs- und
Bergungsmaßnahmen der Feuerwehr
entstanden sein und eventuell falsche
Grundlagen für die Ursachenerfor-
schung vortäuschen könnten; solche
Veränderungen sind nicht erkennbar.

Bevor mit Untersuchungen begon-
nen wird, fotografieren und zeichnen
die Kriminaltechniker den vom Brand
betroffenen Bereich und das Umfeld.
Wesentlich ist eine Beschreibung der
Abbrandspuren und der sonstigen Spu-
ren. Im gesamten Wohnungsbereich
sind Rauchgasniederschläge an der
Decke erkennbar. Primär vom Brand
betroffen ist ein Klappbett im Wohn-
schlafzimmer und der unmittelbar be-
nachbarte Bereich. Im Bett liegt eine
Leiche; die des Wohnungsinhabers,

wie später festgestellt wird. Der Tote
ist nahezu vollständig mit der Bett-
decke zugedeckt; die Abbrandspuren
beschränken sich auf das Fußende des
Bettes.

Ein bedenklicher Todesfall? Nach
Eintreffen der Gemeindeärztin können
am Toten vor allem an den Beinen
Verbrennungen festgestellt werden.
Die Arme des Opfers liegen flach ne-
ben dem Oberkörper auf dem Bett, eine
Abwehrhaltung des Toten ist nicht er-
kennbar. Diese Spurensituation erken-
nen die Kriminaltechniker als unty-
pisch für Personen, die durch ein Feuer
zu Tode gekommen sein sollen. An
Nase und Mund sind keine Rauchgas-
anhaftungen sichtbar, der Körper weist
keine rosa gefärbten Leichenflecke auf,
wie sie für eine Kohlenmonoxidvergif-
tung charakteristisch sind.  Hat der

Mann zum Zeitpunkt des
Brandes noch gelebt? Ge-
samtheitlich betrachtet, ein
bedenklicher Todesfall. In
Absprache mit dem Ge-
richt wird eine gerichtsme-
dizinische Obduktion ver-
anlasst.

Gefährliche Arbeitsbe-
dingungen. Bei der foto-
grafischen Dokumentation
der Wohnung sieht die Fo-
tografin plötzlich, dass
drei Kochstellen des Gas-
herdes in der Küche auf
Schalterstellung „Groß“
gestellt sind; der alte Herd
weist keine Zündsicherun-
gen auf, sodass auch noch
Stunden nach den Löschar-
beiten ungehindert Erdgas
ausströmt. Die Techniker
des Bundeskriminalamts
unterbrechen die Gaszu-
fuhr. Dass es in der Woh-
nung nicht zu einer Explo-
sion gekommen ist – so-
wohl die Bewohner der
Nachbarwohnungen als
auch die Einsatzkräfte von
Feuerwehr und Polizei
schwebten in Lebensge-
fahr – dürfte nur dem Um-

stand zu verdanken sein, dass die Feu-
erwehrleute sofort nach dem Eintreffen
alle Fenster geöffnet haben. Ein zünd-
fähiges Erdgas-Luftgemisch konnte da-
her wegen des herrschenden Luftzugs
und des geringen Gasaustritts nicht ent-
stehen.

Die gebannte Gefahr wirft weitere
Fragen zum bedenklichen Todesfall
auf. Keine Anzeichen deuten darauf-
hin, dass die Flammen des Gasherds
von selbst erloschen wären. Jemand
scheint versucht zu haben, eine Gas-
explosion herbeizuführen. 

Spurensuche. In der Wohnung be-
finden sich einige Aschenbecher mit
Zigarettenkippen. Der Tote war Rau-
cher. Es scheint nicht denkunmöglich,
dass das Einschlafen mit einer bren-
nenden Zigarette den Brand ausgelöst
hat; übrigens eine häufige Ursache für
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Verbrannte Matratze in einer Wohnung: Der Brand war unter dem
Bett gelegt worden.

Unfall oder Verbrechen?
Brandursachenermittlung des Bundeskriminalamts am Beispiel eines Zimmerbrandes mit einem Toten.
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die Entstehung von Wohnungsbränden.
Die weitere Spurensituation führt die
Kriminaltechniker in eine ganz andere
Richtung: Der Brandentstehungsbe-
reich kann auf den Bodenbereich des
Fußendes des Klappbettes eingegrenzt

werden. Auf der Oberseite der Matrat-
ze sind zwar Einbrandspuren erkenn-
bar, die dort jedoch wesentlich gerin-
ger ausgeprägt sind als an der Untersei-
te. Der Holzlattenrost, auf dem die Ma-
tratze liegt, ist großflächig wegge-

brannt. Die unterhalb des Bettes gela-
gerten Materialien weisen starke Ab-
brandspuren auf. Alles Zeichen dafür,
dass der Brand im Bodenbereich unter
dem Bett seinen Ausgang genommen
hat. Nach Entfernen des Brandschutts
werden im Holzboden scharfkantig be-
grenzte Einbrände sichtbar, unter Um-
ständen ein Indiz für den Abbrand
brennbarer Flüssigkeiten. Daher ent-
nimmt der Brandursachenermittler Pro-
ben des Holzbodens, der Trittschall-
dämmung und des benachbarten Tep-
pichbelags um den unmittelbaren Aus-
brandbereich; sie sollen im chemischen
Labor des Büros für Kriminaltechnik
auf Rückstände brandbeschleunigender
Substanzen untersucht werden.

Die Einzelbefunde beginnen sich
langsam zu einem Gesamtbild zusam-
menzufügen. Dennoch werden alle an-
deren, wenn auch mittlerweile unwahr-
scheinlichen Möglichkeiten, für die
Brandentstehung auch noch überprüft.
So wird etwa nach allenfalls in Betrieb
befindlichen Elektrogeräten gesucht
und die Elektroinstallationssituation

Verkohlte Leiche in einem Bett: Das Opfer starb bereits vor dem Brandausbruch durch Ersticken.

Häufig verfolgt der Brandstifter
das Ziel, das Brandobjekt schnell und
vollständig in Band zu setzen, sodass
selbst die rasch eintreffende Feuer-
wehr einen großen Feuerschaden
nicht verhindern kann. Dazu bedient
er sich leicht entzündbarer Flüssigkei-
ten. 

Mit Hilfe der Head-Space-
Gaschromatographie und unter-
schiedlicher Detektoren lassen sich
diese Stoffe in sehr geringer Konzen-
tration (bis zu 1/30 eines Tropfens, ca.
1Ìl) rasch nachweisen. Derartig gerin-
ge Mengen kann man meist auch
noch nach einem Brand im Brand-
schutt finden. Gibt es ermittlungstech-

nisch keine plausible Erklärung, dass
die nachgewiesene brennbare Flüssig-
keit wie z. B. Benzin am Ort der Pro-
bensicherung bereits vor dem Brand
vorhanden war, legt das den dringen-
den Verdacht einer Brandlegung na-
he. 

Da in den Brandrückständen auch
sehr viele andere Substanzen enthal-
ten sind, ist es nicht immer leicht
möglich, Brandlegungsmittel, die
manchmal komplexe Stoffgemische
sein können, eindeutig zu identifizie-
ren. Neueste Technik, vor allem aber
auch viel Erfahrung mit der Interpre-
tation der Messergebnisse sind dafür
unbedingt notwendig.
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überprüft. Eine Verbindung zum vor-
liegenden Brandgeschehen kann jedoch
nicht gefunden werden.

Analyse der Befunde. Mit Hilfe des
Eliminationsverfahrens, bei dem jede
in Frage kommende Zündquelle im
Brandentstehungsbereich erörtert wird,
versuchen Kriminaltechniker das Rät-
sel zu lösen. Im vorliegenden Fall
wären dies heiße, nachglühende Teil-
chen, offene Flammen oder Vorgänge
dynamischer Elektrizität.

Da im unmittelbaren Nahbereich der
Brandausbruchsstelle weder Elektro-
geräte noch elektrische Leitungen ge-
funden werden können, können Vor-
gänge dynamischer Elektrizität als
Brandursache ausgeschlossen werden. 

Die Möglichkeit heißer, nach-
glühender Teilchen, ein Terminus wie
er von Brandursachenermittlern als
Überbegriff für Schweißperlen, Rei-
bungsfunken oder auch glimmende Ta-
bakreste verwendet wird, wird auf-
grund der Spurensituation in der Woh-
nung (Aschenbecher mit Zigarettenkip-
pen) in Erwägung gezogen. 

Am ehesten wird noch an glimmen-
de Tabakreste zu denken sein. Da je-
doch das Brandgeschehen unmittelbar
unterhalb des Betts bei den Füßen des
Opfers seinen Ausgang nahm, an den
Händen des im Bett liegenden Toten
keine Hitzeeinwirkspuren wahrgenom-
men werden und jegliche Abwehrhal-
tung des Opfers fehlt, kann eine derar-
tige Brandinitiierung ausgeschlossen
werden.

Bei der Brandinitiierung nach Art
offener Flammen wird brennbares Ma-
terial durch eine bereits bestehende
Flamme entzündet, was naturgemäß
zufällig, aber auch bewusst und nach-
haltig erfolgen kann. Speziell die Auf-
findungssituation der Leiche (Bett-
decke verdeckt den gesamten Körper,
Arme liegen neben dem Körper auf
dem Bett, keinerlei Abwehrhaltung)
sowie der Umstand, dass offensichtlich
das Ausströmen von Gas am nicht
zündgesicherten Gasherd in der Küche
bewusst veranlasst worden war, lässt
für die Techniker des Bundeskriminal-
amtes nur einen Schluss zu: Der Brand
wurde gelegt, eine Gasexplosion sollte
herbeigeführt werden.

Rückstände von Brandbeschleuni-
gern konnten in den entnommenen Pro-
ben im chemischen Labor des Büros
für Kriminaltechnik nicht nachgewie-
sen werden. Ein diesbezüglicher Be-
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Grundlage für die Brandursache-
nermittlung ist das „Eliminationsver-
fahren“ des Wiener Kriminologen
Univ.-Prof. Dr. Roland Grassberger:
Nach Eingrenzung des Brandentste-
hungsbereichs aufgrund objektiver
Spuren (Abbrandspuren und -verhal-
ten von Material, Brandschuttanalytik
und anderes mehr) und subjektiver
Erhebungsergebnisse (Zeugenaussa-
gen, Angaben der Feuerwehreinsatz-
kräfte und anderes mehr) werden alle
Zündquellen eliminiert, die im festge-
stellten Entstehungsbereich als Ursa-
che mit Sicherheit ausgeschlossen
werden können. Danach wird die Spu-
rensituation überprüft, theoretische

Überlegungen zum Brandverlauf an-
gestellt Experimente im Labor
(Brandversuche) vorgenommen aber
auch beispielsweise chemisch Analy-
sen und andere detaillierte Ermittlun-
gen. 

Im Idealfall bleibt am Ende eine
einzige brandverursachende Zünd-
quelle. Manchmal ist aber eine natur-
wissenschaftlich-technische Rück-
führung des Brandgeschehens auf ei-
ne einzige Zündquellenmöglichkeit
nicht mehr möglich weil die Spuren-
lage widersprüchlich ist oder alle Hin-
weise auf den Initiierungsbereich des
Brandgeschehens weitgehend zerstört
sind.

E L I M I N A T I O N S V E R F A H R E N

Schalter des Gasherdes waren auf „Groß“ gestellt. Es kam jedoch zu keiner 
Explosion, da die Feuerwehr sofort die Fenster öffnete.



fund, wenn auch negativ, liefert den
Kriminalisten einen wertvollen Ermitt-
lungsansatz und für die Justiz wichtige
Erkenntnisse.

Das Obduktionsergebnis bestätigt
die Theorie der Brandursachenermittler
des Bundeskriminalamts: Das Opfer ist
schon vor dem Brandausbruch durch
Ersticken gestorben. Der Brand muss
durch Dritte gelegt worden sein.

Aufbauend auf den Ergebnissen des
Technikerteams des Büros für Krimi-
naltechnik gelingt es den Kriminalisten
des Landeskriminalamtes Niederöster-
reich, zwei Verdächtige auszuforschen.
Sie stehen im Verdacht, bei einer Aus-
einandersetzung das stark alkoholisier-
te Opfer gefesselt und geknebelt zu ha-
ben, wobei der Mann erstickt ist. Sie
dürften das unter dem Bett befindliche
Papier und Kartonagen angezündet ha-
ben und Gas ausströmen lassen, um mit
dem Brand und einer erhofften Gasex-
plosion alle Spuren zu beseitigen und
ihre Tat zu vertuschen.       Fritz Grone

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 11-12/06

Im Büro für Kriminaltechnik im
Bundeskriminalamt sind fünf
Bedienstete hauptsächlich mit der
Brand- und Explosionsursachener-
mittlung befasst. Neben speziellen
Fachkenntnissen und langjähriger
Erfahrung auf dem Sektor der Ab-
brandspureninterpretation und
Zündquellenerkennung sind es vor
allem die unterschiedlichen techni-
schen Ausbildungen der Mitarbei-
ter (Elektrotechnik, Bauwesen, Ma-
schinenbau, Chemie, Elektronik),
die sie befähigen, vielfältige und
teilweise komplexe technische Pro-
bleme als Team zu lösen.  

Wird ein Brandursachenermitt-
ler angefordert, fährt er für ge-
wöhnlich mit einem Fotografen und
einem Zeichner zum Brandort. Die-
ser wird durch Fotos oder Videos,
aber auch durch Vermessung und
Erstellung eines Maßstabsplans do-
kumentiert. 

Durch die Mitwirkung an der
Dokumentation des Brandorts
durch Spezialisten anderer Fachge-
biete (Formspuren, Chemie, Biolo-
gie und andere) kommt es zu weite-
ren Synergieeffekten bei der Spu-
rensuche und Klärung der Brandur-
sache. 
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